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Gesetzesbeschluss 
des Deutschen Bundestages

Gesetz zur Neuregelung des Familiennachzugs zu subsidiär 
Schutzberechtigten (Familiennachzugsneuregelungsgesetz)

Der Deutsche Bundestag hat in seiner 40. Sitzung am 15. Juni 2018 aufgrund  

der Beschlussempfehlung und des Berichts des Ausschusses für Inneres und Heimat 

– Drucksache 19/2740 – den von der Bundesregierung eingebrachten

Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Familiennachzugs zu subsidiär 

Schutzberechtigten (Familiennachzugsneuregelungsgesetz) 

– Drucksachen 19/2438, 19/2702 –

mit beigefügten Maßgaben, im Übrigen unverändert  angenommen.

Fristablauf: 06.07.18 

Erster Durchgang: Drs. 175/18
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Artikel 1 wird wie folgt geändert: 

1. Nach Nummer 1 wird folgende Nummer 1a eingefügt: 

„1a. § 5 Absatz 4 Satz 2 und 3 wird aufgehoben.“ 

2. Nummer 2 wird wie folgt geändert: 

a) Buchstabe b wird wie folgt gefasst: 

‚b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt: 

„(3a) Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des Familien-
nachzugs ist zu versagen, wenn derjenige, zu dem der Familiennachzug statt-
finden soll, 

1. die freiheitliche demokratische Grundordnung oder die Sicherheit der 
Bundesrepublik Deutschland gefährdet; hiervon ist auszugehen, wenn 
Tatsachen die Schlussfolgerung rechtfertigen, dass er einer Vereinigung 
angehört oder angehört hat, die den Terrorismus unterstützt oder er eine 
derartige Vereinigung unterstützt oder unterstützt hat oder er eine in 
§ 89a Absatz 1 des Strafgesetzbuches bezeichnete schwere staatsgefähr-
dende Gewalttat nach § 89a Absatz 2 des Strafgesetzbuches vorbereitet 
oder vorbereitet hat, 

2. zu den Leitern eines Vereins gehörte, der unanfechtbar verboten wurde, 
weil seine Zwecke oder seine Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen 
oder er sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder den Gedanken 
der Völkerverständigung richtet, 

3. sich zur Verfolgung politischer oder religiöser Ziele an Gewalttätigkeiten 
beteiligt oder öffentlich zur Gewaltanwendung aufruft oder mit Gewalt-
anwendung droht, oder 

4. zu Hass gegen Teile der Bevölkerung aufruft; hiervon ist auszugehen, 
wenn er auf eine andere Person gezielt und andauernd einwirkt, um Hass 
auf Angehörige bestimmter ethnischer Gruppen oder Religionen zu er-
zeugen oder zu verstärken oder öffentlich, in einer Versammlung oder 
durch Verbreiten von Schriften in einer Weise, die geeignet ist, die öf-
fentliche Sicherheit und Ordnung zu stören, 

a) gegen Teile der Bevölkerung zu Willkürmaßnahmen aufstachelt, 

b) Teile der Bevölkerung böswillig verächtlich macht und dadurch die 
Menschenwürde anderer angreift oder 

c) Verbrechen gegen den Frieden, gegen die Menschlichkeit, ein Kriegs-
verbrechen oder terroristische Taten von vergleichbarem Gewicht 
billigt oder dafür wirbt.“ ‘ 

b) Buchstabe c wird aufgehoben. 

3. Nummer 12 wird wie folgt gefasst: 

‚12. § 104 Absatz 13 wird wie folgt gefasst: 

„(13) Die Vorschriften von Kapitel 2 Abschnitt 6 in der bis zum 31. Juli 2018 
geltenden Fassung finden weiter Anwendung auf den Familiennachzug zu Aus-
ländern, denen bis zum 17. März 2016 eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Ab-
satz 2 Satz 1 zweite Alternative erteilt worden ist, wenn der Antrag auf erstmalige 
Erteilung eines Aufenthaltstitels zum Zwecke des Familiennachzugs zu dem Aus-
länder bis zum 31. Juli 2018 gestellt worden ist. § 27 Absatz 3a findet Anwen-
dung.“ ‘
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